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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2016/MC/941
öffentlich
27.10.2016
Herr Jennerjahn
Herr J. Banek

Abwägungsbeschluss zur Satzung über die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 23 "Fangelturm" der Stadt Malchin

Behandlung Termin Beratungsfolge

Öffentlich 07.11.2016 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Stadt Malchin

Nichtöffentlich 22.11.2016 Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich 07.12.2016 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der Trägerbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß Anlage 1 (Abwägungstabellen) wie 
folgt abgewogen:

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen  

Lfd.
Nr.

Behörde / Amt Eingang 
Stellungnahmen

Datum 
Stellungnahmen

Keine 
Einwände

Anmerkungen/
Abwägung 
erforderlich

Landespl. Stellungnahme
Amt für Raumordnung und 
Landesplanung „Mecklenburgische
Seenplatte“

05.04.2016 01.04.2016
X

Behörden
1. Landkreis Mecklenburgische- 

Seenplatte
Regionalstandort Waren (Müritz)
Bauamt/Kreisplanung

11.05.2016
18.10.2016

09.05.2016
17.10.2016

X
X

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenb. Seenplatte 18.04.2016 14.04.2016 X

3. Handwerkskammer 
Ostmecklenburg-Vorpommern 02.05.2016 28.04.16 X

5. Landesforst M-V 29.04.2016 25.04.2016 X
6. Straßenbauamt Neustrelitz 14.04.2016 11.04.2016 X
7. GDM com mbH (ehem. 

Verbundnetz Gas AG) 18.04.2016 14.04.2016 X

8. Wasser- und Schifffahrtsamt 06.04.2016 30.03.2016 X
9. Landesamt für zentrale Aufgaben 

und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz M-V

19.04.2016 19.04.2016 X

10. Landesanglerverband M-V e.V. 04.04.2016 29.03.2016 X
11. Deutsche Bahn AG

DB Immobilien – Region Ost 04.04.2016 29.03.2016 X

17. Industrie- und Handelskammer
Neubrandenburg 29.04.2016 28.04.2016 X

18. Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie M-V 04.05.2016 04.05.2016 X
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Lfd.
Nr.

Behörde / Amt Eingang 
Stellungnahmen

Datum 
Stellungnahmen

Keine 
Einwände

Anmerkungen/
Abwägung 
erforderlich

20. Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr

31.03.2016 31.03.2016 X

23. Landesamt für innere Verwaltung 
M-V
Amt für Geoinformation, Ver-
messungs- und Katasterwesen

17.03.2016 17.03.2016 X

24. Landesamt für Gesundheit und 
Soziales
Abt. 5 Arbeitsschutz u. technische 
Sicherheit

31.03.2016 29.03.2016 X

25. Betrieb für Bau und Liegenschaften 
M-V
Geschäftsbereich Neubrandenburg

30.03.2016 24.03.2016 X

26. Kabel Deutschland
Vertrieb und Service GmbH 29.03.2016 23.03.2016 X

27. e.dis AG
Regionalbereich M-V 06.04.2016 22.03.2016 X

28. WZV 
Malchin-Stavenhagen 02.05.2016 29.04.2016 X

29. Bergamt Stralsund 22.04.2016 20.04.2016 X
32. Deutscher Wetterdienst 06.04.2016 06.04.2016 X
33. Hanse Werk AG 17.03.2016 17.03.2016 X
34. Deutsche Telekom AG Technik 

GmbH
Technische Infrastruktur NL Ost

04.04.2016 04.04.2016 X

35. Einzelhandelsverband Nord e.V. 02.05.2016 27.04.2016 X
36. GASCADE Gastransport GmbH 23.03.2016 21.03.2016 X

Nachbargemeinden
N1 Stadt Teterow 08.04.2016 05.04.2016 X
N2 Hansestadt Demmin 14.04.2016 12.04.2016 X
N3 Reuterstadt Stavenhagen 15.04.2016 14.04.2016 X
N4 Stadt Dargun 20.04.2016 14.04.2016 X

X* allgemeine Hinweise, die Hinweise wurden bzw. werden beachtet 

Folgende Behörden haben sich nicht geäußert. 
04. Kirchenkreisverwaltung Güstrow
13. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
14. Landesjagdverband
15. GRÜNE LIGA
16. Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH
19. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Archäologie und Denkmalpflege
21. NABU
22. Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“
30. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
31. BVVG Neubrandenburg

Die Stadt Malchin geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind.

Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Bedenken geäußert. Die Stadt geht davon aus,
dass Belange nicht betroffen sind.
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2. Abwägung

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 Kommunalverfassung M-V
§ 1 Abs. 7 BauGB

Die Stadtvertretung Malchin hat in ihrer Sitzung am 02.03.2016 den Entwurf der Satzung 
über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Fangelturm“ der Stadt Malchin gebilligt 
und zur öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bestimmt. 
Der Entwurf hat vom 21.03.2016 bis zum 29.04.2016 öffentlich ausgelegen. Die 
eingegangenen Stellungnahmen sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen (s. Abwägungstabellen).

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Stadt Malchin entstehen keine Kosten. Der Vorhabenträger übernimmt alle Kosten 
für die städtebauliche Planung und die gesamte Verfahrensabwicklung der B-Planänderung 
bis zur Genehmigung derselben nach dem, BauGB.

Anlagen:
Abwägungstabellen



Anlage 1 

 

 

 

STADT MALCHIN 
 

Satzung über die 3. Änderung des B-Planes 

Nr. 23 “Fangelturm“ der Stadt Malchin 

 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

 

Vom 21.03.2016 – 29.04.2016  

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
A. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr.  

 

 

 



Stadt Malchin – 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 “Fangelturm“                      27.10.2016 2 / 27 

Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Landkreis Mecklenburgische- Seenplatte Regionalstandort Waren (Mü-

ritz) Bauamt/Kreisplanung 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1.1 Landkreis Mecklenburgische- Seenplatte Regionalstandort Waren (Mü-

ritz) Bauamt/Kreisplanung 

 

 

 

 

I. Allgemeines/Grundsätzliches 

 

II. Bedenken, Anregungen und Hinweise 

1. Immissionsschutz 

Die Rechtsgrundlage wurde in die Begründung aufgenom-

men. 

 

2. Abfallrecht/Bodenschutz 

Zu 1-5: Die Hinweise und Anregungen wurden in die Begrün-

dung unter Sonstige Hinweise aufgenommen. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1.2 Landkreis Mecklenburgische- Seenplatte Regionalstandort Waren (Mü-

ritz) Bauamt/Kreisplanung 

 

 

 

 

 

Die Rechtsgrundlagen wurden in die Begründung aufge-

nommen. 

 

 

3. Wasserwirtschaft 

Die Rechtsgrundlagen wurden in die Begründung übernom-

men. 

 

4. Natur- und Landschaftsschutz 

Die Rechtsgrundlagen wurden in die Begründung übernom-

men. 

 

5. Geoinformations- und Vermessungsrecht 

Der Gemarkungs- und Flurname wird in der Planzeichnung 

dargestellt. 

Die Rechtsgrundlage wurde in die Begründung übernom-

men. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1.3 Landkreis Mecklenburgische- Seenplatte Regionalstandort Waren (Mü-

ritz) Bauamt/Kreisplanung 

 

 

 

6. Straßenverkehrsrecht 

Zu 1 und 2: Die Hinweise wurden in die Begründung unter 

Sonstige Hinweise aufgenommen. 

Die Rechtsgrundlage wurde in die Begründung übernom-

men. 

 

7. Recht des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

Zu 1: Geeignete Schallschutzmaßnahmen sind vorgesehen 

und werden detailliert im Rahmen der weiteren Gebäude-

planung geplant. Die Orientierung der ruhebedürftigen wird 

dort auch Beachtung finden. Diese Aussage wurde in die 

Begründung aufgenommen. 

Die Rechtsgrundlage wurde in die Begründung übernom-

men. 

 

III. Sonstiges 

1. Bauplanungsrecht 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1.4 Landkreis Mecklenburgische- Seenplatte Regionalstandort Waren (Mü-

ritz) Bauamt/Kreisplanung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu1: Die Begründung auf Seite 11 wurde korrigiert. Die Erläute-

rungen über das angewendete Verfahren wurden unter-

mauert. Die Aussage, dass mit der 3. Änderung die Grundzü-

ge der Planung nicht berührt seien, wurde gestrichen. 

Zu 2: Die Ein- und Ausfahrtsbereiche wurden in der Planzeich-

nung geprüft (s. auch Punkt 1.5 und 1.6 der Abwägung). 

Zu 3: Die Rechtsgrundlagen wurden aktualisiert.  

 

2. Bautechnischer Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung wird entsprechend der textlichen 

Begründung unter Punkt 5.2 als gesichert angesehen. Aller-

dings muss der WZV Malchin/Stavenhagen noch eine Hyd-

rantenprüfung vornehmen.  

Der Hinweis wurde in die Begründung aufgenommen. 

 

 

3 

1 

2 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1.5 Landkreis Mecklenburgische- Seenplatte Regionalstandort Waren (Mü-

ritz) Bauamt/Kreisplanung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Landkreis MSE nimmt zu dem vorgelegten Entwurf mit 

Schreiben vom 17.10.2016 ergänzend Stellung. 

1. Bauplanungsrecht 

Zu 1: Im Geltungsbereich der 3. Änderung wurde eine Ver-

kehrsfläche mit der Zweckbestimmung festgesetzt. Diese Ver-

kehrsfläche wird durch das Planzeichen „Abgrenzung unter-

schiedlicher Nutzung“ unterteilt in „öffentlicher verkehrsberu-

higter Bereich (Straße An der Bleiche)“ und „Fußgängerbe-

reich“. Am Ende des verkehrsberuhigten Bereichs wurde eine 

Einfahrt zu den südlich angrenzenden Grundstücken (Park-

platz) festgesetzt. Die Festsetzungen der Verkehrsflächen be-

sonderer Zweckbestimmung und der Einfahrt wurden aus 

dem Ursprungs-B-Plan übernommen. Das Wort „Gehweg“ 

stammt aus der Vermessung und wurde in der Planzeichnung 

in den Bereich der Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung 

„Fußgängerbereich verschoben. 

Zu 2: Die innere Erschließung und die Feuerwehrzufahrt sind 

über die Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 

„verkehrsberuhigter Bereich (Straße An der Bleiche) gesichert. 

Dies wird durch die in der 3. Änderung des B-Plans Nr. 23 ge-

troffenen Festsetzungen und Planzeichen erreicht. 

 

 

 

1 

2 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1.6 Landkreis Mecklenburgische- Seenplatte Regionalstandort Waren (Mü-

ritz) Bauamt/Kreisplanung 

 

Zu 3: In dem mit einer Baulinie dargestellten südöstlichen Be-

reich sind keine Ein- und Ausfahrten geplant, da die dortige 

Höhensituation einen erhöhten baulichen und somit kostenre-

levanten Aufwand bedeuten wurden (Abfangungen, Bö-

schungsverbau, etc.).  

Die Ein- und Ausfahrten sollen nur in dem mit einer Baugrenze 

dargestellten südlichen Bereich möglich sein. Innerhalb der 

mit einer Baugrenze dargestellten Bereichs befindet sich die 

Mauer auf einer Länge von rund 85 cm. Ein Rückbau dieses 

Mauerstücks kann nicht ausgeschlossen werden; wird jedoch 

nicht angestrebt. 

Die Festsetzung der Baulinie im südöstlichen Bereich wurde 

aus dem Ursprungs-B-Plan übernommen. Sie setzt fest, dass 

eine Bebauungsflucht (mit der Nutzung im Rahmen der Zuläs-

sigkeiten eines Allgemeinen Wohngebiets und weitere im B-

Plan getroffenen Festsetzungen) direkt auf der Linie zu erfol-

gen hat. Ob die Gebäudeart und Gebäudenutzung Auswir-

kungen auf die bestehende Mauer und Treppenanlage bzw. 

Höhensituation hat, kann erst im Rahmen der Ausführungs-

planung im Detail geplant werden. Ein Rück- bzw. Umbau 

der Mauer und/oder Treppenanlage kann nicht ausgeschlos-

sen werden; wird jedoch nicht angestrebt. 

Zu 4: Die Beschreibung hinsichtlich der Erschließung wurde in 

der Begründung im Punkt 5.1 ergänzt. 

 

2. Altlasten und Bodenschutz 

Zu 1: Die Stadt geht davon aus, dass Altlasten und altlasten-

verdächtige Flächen im Geltungsbereich der 3. Änderung 

nicht vorhanden sind (s. Stellungnahme des StALU MSE Punkt 

3.) der Abwägung und können daher nicht dargestellt wer-

den. 

Zu 2 und 3: Die Hinweise wurden in die Begründung aufge-

nommen. 

Zu 4: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Das StALU MSE 

wurde beteiligt. 

Zu 5: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 

1 

3 

4 

4 

3 

2 

5 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

9. Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und 

Katastrophenschutz M-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Die sachlich und örtlich zuständige Kommunalbehörde 

wurde beteiligt. 

Zu 2: Der Hinweis wurde sinngemäß in die Begründung unter 

Sonstige Hinweise aufgenommen. 

Zu 3: Die Einhaltung der Empfehlung über die Einholung einer 

Kampfmittelbelastungsauskunft obliegt dem Bauherrn. 

Der Hinweis wurde bereits in die Begründung aufgenommen. 

 

 

3 

2 

1 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

20. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-

deswehr  

 

 

 

Zu 1: Die Belange der Bundeswehr sind berührt, da das Pla-

nungsgebiet im Zuständigkeitsbereich des Flughafens 

Rostock-Laage liegt. 

Zu 2: Die Bundeswehr hat keine Einwände/Bedenken zum 

Bauvorhaben bei Einhaltung der beantragten Parameter. 

Maximale Bebauungshöhe 2 bis 3 Vollgeschosse. 

Die geplante maximale Bebauungshöhe wird weiterhin ein-

gehalten bzw. nicht verändert. 

Zu 3: Eine weitere Beteiligung des Bundesamtes ist in diesem 

Fall nicht weiter notwendig. 

Zu 4: Die baulichen Anlagen –einschließlich untergeordneter 

Gebäudeteile- werden eine Höhe von 30 m über Grund nicht 

überschreiten. 

Sollte diese Höhe überschritten werden, wird die Stadt/der 

Bauherr die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Bauge-

nehmigung- nochmals übermitteln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

1 

4 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

23. Landesamt für innere Verwaltung M-V 

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: In dem angegebenen Bereich befinden sich keine Fest-

punkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die Stadt nimmt den 

Hinweis über die Beachtung des Merkblatts über die Bedeu-

tung und Erhaltung der Festpunkt zur Kenntnis. 

Zu 2: Der Landkreis als zuständige Vermessungs- und Katas-

terbehörde wurde beteiligt (s. lfd. Nummer 1.2).  

2 

1 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

23.1 Landesamt für innere Verwaltung M-V 

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

23.2 Landesamt für innere Verwaltung M-V 

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

26. Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen 

der Vodafone Kabel Deutschland GmbH. 

Nach Sichtung der vorgelegten Lagepläne befinden sich die 

Leitungen außerhalb des geplanten Baufelds. Eine Umverle-

gung ist daher nicht geplant. Auch hat die geplante Bauaus-

führung keine Auswirkungen auf die vorhandene Leitungs-

überdeckung.  

Die Erläuterungen zu den Ergebnis der Sichtung der Pläne) 

wurden in die Begründung aufgenommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

26.1 Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 

 

 

 

Die Stadt nimmt den Lageplan zur Kenntnis. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

27. e.dis AG  

Regionalbereich M-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Im Bereich des Vorhabens befinden sich Niederdruck-

Gasleitungen und Stromversorgungsleitungen der e.dis AG. 

Zu 2: Der Leitungsbestand wurde bereits in der Planzeichnung 

dargestellt. Nach Sichtung der vorgelegten Lagepläne 

stimmt der Leitungsbestand mit dem im Geltungsbereich der 

3. Änderung dargestellten Leitungsbestand überein. 

Zu 3-4: Die Hinweise wurden in die Begründung aufgenom-

men. 

1 

2 

3 

4 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

27.1 e.dis AG Regionalbereich M-V  

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5-7: Die Hinweise wurden in die Begründung aufgenom-

men. 

Zu 8: Die Stadt nimmt die Hinweise und Richtlinien zur Kennt-

nis. Sie sind erst bei der Bauausführung relevant. 

Zu 9: Die Stadt nimmt den Hinweis über die Ansprechpartner 

bei der e.dis AG zur Kenntnis. 

8 

9 

5 

6 

7 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

27.2 e.dis AG Regionalbereich M-V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lageplanausschnitt Niederstrom-Versorgungsleitungen: 

Die Stadt nimmt den Lageplan zur Kenntnis. Im Geltungsbe-

reich der 3. Änderung sind Stromleitungen vorhanden. Der 

Leitungsbestand wurde bereits in der B-Plan Planzeichnung 

dargestellt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

27.3 e.dis AG Regionalbereich M-V  

Lageplan einfügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lageplanausschnitt Gas-Mitteldruck-Versorgungsleitungen: 

Die Stadt nimmt den Lageplan zur Kenntnis. Im Geltungsbe-

reich der 3. Änderung sind Gasleitungen vorhanden. Der Lei-

tungsbestand wurde bereits in der B-Plan Planzeichnung dar-

gestellt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

28. WZV Malchin-Stavenhagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Erschließung und Medien 

Trinkwasserversorgung 

Zu 1: Die zwei- bis dreigeschossigen Bebauungen kann der 

WZV ausreichend mit Trinkwasser versorgen. Die Aussage 

wurde in die Begründung aufgenommen. 

Zu 2: Die Aussage wurde in die Begründung aufgenommen. 

Über Anzahl, Lage und Querschnitt der Trinkwasserhausan-

schlüsse wird im Rahmen der weiteren Planung detailliert ent-

schieden. 

Trinkwasserversorgung 

Die Hinweise über die Regenwasserbehandlung wurden in 

die Begründung aufgenommen. 

Ein Baugrundgutachten wird im Rahmen der weiteren Ge-

bäude- und Erschließungsplanung erstellt. 
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28.1 WZV Malchin-Stavenhagen 

 

 

 

 

Zu 3: Die Stadt nimmt die Anmerkung zur Kenntnis. 

Zu 4: Die Gehwege werden befestigt (Pflasterung). Das Nie-

derschlagswasser wird aufgefangen, gesammelt und wenn 

es die Baugrundverhältnisse zulassen, vor Ort versickert. Nach 

Vorlage eines Baugrundgutachtens wird über diese Möglich-

keit und/oder Alternativen entschieden. Der WZV wird mit 

den entsprechenden Planunterlagen beteiligt. 

Zu 5: Der Hinweis wurde in die Begründung aufgenommen. 

 

Schmutzwasserableitung 

Die Aussagen des WZV stimmen mit den Erläuterungen in der 

Begründung überein.  

 

Bereitstellung von Löschwasser 

Zu 1: Die Hinweise wurden in die Begründung aufgenommen. 

Im Falle eines Brandes kann der WZV maximal 48m³/h für ei-

nen Zeitraum von 2 Stunden aus dem öffentlichen Trinkwas-

sernetz bereitstellen. Diese Löschwassermenge kann nur für 

einen Brandfall im Versorgungsgebiet zur Verfügung gestellt 

werden. Bei Havarien oder Instandhaltungsmaßnahmen kann 

keine Lieferung von Löschwasser erfolgen. In diesem Fall kann 

die Löschwasserversorgung durch den Einsatz des Tank-

löschwasserfahrzeuges (TLF 5000) der Freiwilligen Feuerwehr 

Malchin abgesichert werden. Eine konkrete Abstimmung mit 

der örtlichen Feuerwehr erfolgt im weiteren Verfahren. 

Der Entnahmehydrant wird im weiteren Planverfahren (Ge-

bäude-und Erschließungsplanung) benannt. 

Zu 2: Die Hinweise wurden in die Begründung aufgenommen. 

 

3 

4 

5 

1 

2 



Stadt Malchin – 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 “Fangelturm“                      27.10.2016 22 / 27 

Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

28.2 WZV Malchin-Stavenhagen  

 

Lageplan Trinkwasser-Versorgungsleitungen: 

Die Stadt nimmt den Lageplan zur Kenntnis. Im Geltungsbe-

reich der 3. Änderung ist eine Trinkwasserleitung vorhanden. 

Der Leitungsbestand wurde bereits in der B-Plan Planzeich-

nung dargestellt und stimmt mit der Leitungsauskunft überein. 
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28.3 WZV Malchin-Stavenhagen 

 

Lageplan Ab- und Regenwasser-Entsorgungsleitungen: 

Die Stadt nimmt den Lageplan zur Kenntnis. Im Geltungsbe-

reich der 3. Änderung sind Regenwasserleitungen vorhan-

den. Der Leitungsbestand im nördlichen Planbereich wurde 

nachträglich in der B-Plan Planzeichnung dargestellt. 
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34. Deutsche Telekom AG Technik GmbH  

Technische Infrastruktur NL Ost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: Im betroffenen Plangebiet sind Telekommunikationsli-

nien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG vorhanden. Der 

Hinweis wurde in die Begründung übernommen. 

Zu 2-4: Die Hinweise wurden in die Begründung aufgenom-

men. 
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34.1 Deutsche Telekom AG Technik GmbH  

Technische Infrastruktur NL Ost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5-6: Die Hinweise wurde in die Begründung übernommen. 

Zu 7: Die Stadt nimmt die Bitte zur Kenntnis. 
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34.2 Deutsche Telekom AG Technik GmbH  

Technische Infrastruktur NL Ost  

 

 

Lageplan Fernmelde-Versorgungsleitungen: 

Die Stadt nimmt den Lageplan zur Kenntnis. Im Geltungsbe-

reich der 3. Änderung sind augenscheinlich keine Telekom-

munikationsleitungen vorhanden. Der Leitungsbestand wurde 

bereits in der B-Plan Planzeichnung dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stadt Malchin – 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 23 “Fangelturm“                      27.10.2016 27 / 27 

Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

36. GASCADE Gastransport GmbH 

 

 

 

Zu 1: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 

Zu 3: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis, dass sich Ka-

bel und Leitungen anderer Betreiber in dem Gebiet befinden 

könnten. Weitere Versorger wurden beteiligt. 
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